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Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben hier anlässlich der aktuellen Diskussion rund um das Thema Entsorgung von 
HBCD-haltigem Styrodur® für Sie ein paar Fakten und Empfehlungen zusammengestellt. 

________________________________________________________________________

1.  Weshalb gibt es erhöhte Anforderungen an die Entsorgung von Styrodur®-Dämmplatten mit 
HBCD als Flammschutzmittel?

Vor 2015 wurde Styrodur® mit dem Flammschutzmittel HBCD schwerentfl ammbar ausgerüstet und ist seit 
März 2016 in Europa verboten.

Die intensive Diskussion, die zurzeit in Deutschland geführt wird, rührt von einer neuen, deutschen Sonder-
regelung her: Der deutsche Bundesrat hat beschlossen, dass ab 30.09.2016 Abfälle, die einen POP-Stoff 
über einer spezifi schen Konzentration enthalten, als gefährliche Abfälle einzustufen sind. Styrodur® Abfälle 
mit mehr als 0,1 % (1000 ppm) HBCD sind damit als „gefährlicher Abfall“ eingestuft. 

2. Besteht eine Gefährdung, wenn ich Styrodur® mit HBCD in die Hand nehme?

Nein. Eine Gefährdung besteht durch Styrodur® mit dem alten Flammschutzmittel HBCD nicht. Das HBCD 
ist in der Styrodur® Matrix fest „gebunden“ und kann weder ausgewaschen noch mechanisch (z.B. durch 
Abrieb) austreten. Ein direkter Kontakt mit HBCD ist daher ausgeschlossen. Man muss zwischen der Ge-
fährdung von HBCD für die Umwelt als „reiner“ Stoff und dem Gefährdungspotenzial von HBCD, das fest in 
einem Produkt gebunden ist, unterscheiden. 

Auch für den Rückbau und die Entsorgung sind keine besonderen Sicherheits- oder Personenschutz-
maßnahmen erforderlich. Da HBCD fest in die Struktur eingebaut ist, tritt es beim Brechen, Sägen oder 
Schneiden nicht aus. Dies wurde auch vom Umweltbundesamt bestätigt 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/haufi g-gestellte-fragen-antworten-zu. 
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